
 

Auszug aus unserer Badeordnung – bitte beachten! 
 

 

Kinder & Begleitung 

 

 Kinder unter 7 Jahren dürfen das Schwimmbad nur mit einer Begleitperson betreten. 

 

 Kinder ab 7 Jahren dürfen allein ins Bad, wenn sie das Deutsche Schwimmabzei-

chen in Bronze (Freischwimmer) vorzeigen können und die Einwilligungserklärung des 

Sorgeberechtigten vorliegt. 

 

 

Haftung & Aufsichtspflicht 

 

 Das Betreten und Nutzen des Schwimmbades erfolgt auf eigene Gefahr. 

 

 Eltern und Begleitpersonen bleiben für ihre Kinder zu 100% verantwortlich und 

sind nicht von der Aufsichtspflicht entbunden, auch dann nicht, wenn eine Badeauf-

sicht anwesend ist. 

 

Rauchen 

 

 Rauchen ist nur außerhalb von Umkleiden, Toiletten, Becken- und Liegebereichen er-

laubt. 

 

 Bitte benutzt die Aschenbecher und haltet die Liegewiese sauber von Zigarettenres-

ten. 

 

 

Essen, Trinken & Kleidung 

 

 Kein Verzehr von Speisen oder Getränken im Beckenbereich. 

 

 Der Aufenthalt im Becken ist nur in Badebekleidung erlaubt. 

 

 Ob die Kleidung geeignet ist, entscheidet die Badeaufsicht. 

 

 
 


